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Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/133/2025 

 

Geschäftsbereich 
Dezernat II 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Unterausschuss Jugendhilfeplanung 28.10.2025 Vorberatung nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 13.11.2025 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Positionierung des Jugendhilfeausschusses zur Ko-Förderung 2025 - 
Projekt „Kinder- und Jugendtelefon„ 
 

 
 
 
 
Dr. Stephan Meyer 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 
 

 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Görlitz beschließt die Ko-Förderung für das 
Projekt „Kinder- und Jugendtelefon“ des ASB Regionalverband Zittau/Görlitz e.V. für das 
Jahr 2025 in Höhe von max. 5.000 Euro.  
 
Das Projekt wird außerhalb der Maßnahmeplanung geführt.  
 
Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Förderkonzeption.  
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Begründung 
 
 
Der ASB Regionalverband Zittau/Görlitz e.V. stellte im Rahmen des Antragsverfahrens nach 
der Rahmenrichtlinie des Landkreises Görlitz (Fachkraftförderung) ab 01.01.2025 einen 
Antrag auf Kofinanzierung.  
 
Mit der „Nummer gegen Kummer“ stellt der Träger eine sehr niederschwellige Form der 
Ersthilfe in Notsituationen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern bereit. Die Berater und 
Beraterinnen wiederum erhalten Unterstützung, Weiterbildung, Motivation, Supervision und 
es werden kontinuierlich Berater und Beraterinnen neu akquiriert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Grundlage: SGB VIII, speziell § 11 SGB VIII 
 
 
 
 
 


	Datum
	Zuständig
	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Anlage

